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1. In eigener Sache 
In der zweiten Jahreshälfte haben die Anträge auf 

Coronahilfen zunehmend meine und die Arbeitskraft von 

Herrn Hund gebunden. Deswegen muss nun leider schon 

im zweiten Jahr die standardmäßige Beratung zum aktu-

ellen Betriebsergebnis und evtl. steuerlichen Folgen aus-

fallen. Alle Anträge auf Überbrückungshilfe 3 konnten 

wir gerade noch fristgerecht bis 31.10. stellen. Für die 

laufende Überbrückungshilfe 3+ gilt eine Antragsfrist bis 

31.12.2021. Ein automatisches Durchsuchen aller Man-

danten auf coronabedingte Umsatzeinbrüche können 

wir in den zwei Restmonaten nicht leisten, zumal es ja 

Umsatzschwankungen auch aus anderen Gründen gibt. 

Wir werden uns auf die offensichtlich noch von Corona 

betroffenen Branchen konzentrieren, falls Ihr Betrieb be-

einträchtigt ist, melden Sie sich bitte bei uns. 

 

Corona hat uns als Steuerkanzlei erhebliche Mehrarbeit 

beschert, auf die wir gerne verzichtet hätten (auf das Vi-

rus sowieso). Wir tun was in unseren Kräften liegt, aber 

es besteht die Gefahr, dass Leistungen zu kurz kommen, 

die sonst normal sind. Insoweit bitten wir um Ihre Nach-

sicht und Ihren Hinweis auf evtl. Defizite! 

 

 

 

 

 

2. Wichtige Information zu den Lohnab-

rechnungen ab Januar 2022 
Ab Januar 2022 stehen für Beschäftigte mit einer betrieb-

lichen Altersvorsorge unter Umständen Veränderungen 

an.  

Haben Arbeitnehmer eine betriebliche Altersvorsorge 

(Entgeltumwandlung) vor dem 01.01.2019 abgeschlos-

sen, muss der Arbeitgeber ab dem 01.01.2022 ein Zu-

schuss in Höhe von maximal 15 % der Entgeltumwand-

lung zahlen. Für Verträge ab 01.01.2019 war das bisher 

bereits Pflicht. Grundsätzlich sieht der Gesetzgeber diese 

sog. Zuschusspflicht als zusätzliche Einzahlung in den Al-

tersvorsorgevertrag durch den Arbeitgeber vor.  

Dies ist aber oft nicht so einfach, nicht jeden Vertrag kann 

man aufstocken oder ergänzen. Als Arbeitgeber müssen 

Sie nun also tätig werden. Bitte setzen Sie sich mit dem 

jeweiligen Versicherungsanbieter in Verbindung und 

klären ab, wie mit dem jeweiligen Vertrag umgegangen 

werden kann.  

Unter Umständen kann auch eine Minderung des bisher 

umgewandelten Betrags um maximal 15 % vereinbart 

werden und der Arbeitgeber übernimmt die Differenz, 

somit würde sich am Vertrag nichts ändern. Bei dieser 

Variante brauchen Sie also keine Zustimmung der Versi-

cherung, wohl aber die Ihres Arbeitnehmers. 

Damit wir die Lohnabrechnungen bereits ab Januar 2022 

korrekt erstellen können, teilen Sie uns bitte bis spätes-

ten 30.11.2021 mit, wie Sie die Entgeltumwandlungen in 

Ihrem Betrieb in dieser Hinsicht künftig gestalten. 

 

 

3. Option zur Körperschaftsteuer – BMF-

zum KöMoG liegt vor! 
In unserem Mandanteninformationsbrief 02 / 2021 ha-

ben wir Sie bereits über die Einführung einer Option zur 

Körperschaftsteuer für Personenhandelsgesellschaften 

und Partnerschaftsgesellschaften durch das Gesetz zur 

Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) 

informiert. Im Ergebnis können damit Personengesell-

schaften auf Antrag eine Steuerbelastungssituation ent-

sprechend einer Kapitalgesellschaft erreichen. Aller-

dings ist dieser Antrag nur zum Beginn des Wirtschafts-

jahres möglich und ist daher für das Jahr 2022 i.d.R. spä-

testens wirksam bis zum 30. November 2021 zu stellen – 

die Zeit wird also knapp. Umso wichtiger ist es daher, die 

Auffassung der Finanzverwaltung zu kennen, um nicht 

unbeabsichtigt in eine Steuerfalle zu laufen. Nun ist zu-

mindest ein erster (umfangreicher) Entwurf eines BMF-
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Schreibens veröffentlicht – auf wichtige dort angespro-

chene Punkte bzgl. der Option nach dem KöMoG möchten 

wir Sie nachfolgend hinweisen. 

 

Persönlicher 

Anwendungsbereich/Antragsverfahren 

▪ Der Antrag nach § 1a KStG bedarf der Zustimmung 

aller Gesellschafter bzw. bei abweichender Rege-

lung im Gesellschaftsvertrag mindestens 75 % der 

abgegebenen Stimmen. Die Voraussetzungen müs-

sen bereits im Zeitpunkt des Antrags vorliegen, an-

derenfalls ist der Antrag unwirksam. Einer notariel-

len Beurkundung der Beschlussfassung bedarf es 

nicht. 

▪ Auch in Fällen der Neugründung muss der Antrag 

der Option zur Körperschaftsbesteuerung einen 

Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres wirksam 

gestellt werden. Zwar bestünde die Möglichkeit der 

Umstellung des Wirtschaftsjahrs, diese sei aber im 

Zusammenhang mit dem Optionsantrag nach § 4a 

Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 EStG nur im Einvernehmen 

mit dem für den Optionsantrag örtlich zuständigen 

Finanzamtes wirksam. 

▪ Liegen in den Folgejahren die Voraussetzung der 

Optionsbesteuerung ununterbrochen vor, bedarf es 

keines erneuten Antrags für die folgenden Wirt-

schaftsjahre. 

Hinweis: Insbesondere in Neugründungsfällen gewährt 

somit die Finanzverwaltung keine Billigkeitsregelung ei-

ner sofortigen Option. In der Praxis kann man sich in die-

sen Fällen damit behelfen, die Gesellschaft von vornhe-

rein mit einem abweichenden Wirtschaftsjahr zu errich-

ten und für die „ersten Monate“ ein Rumpfwirtschafts-

jahr zu vereinbaren. Eine wirksame Option schon für das 

erste (Rumpf-)Wirtschaftsjahr ist jedoch ausgeschlos-

sen. 

 

Übergang zur Körperschaftsbesteuerung 

▪ Gesellschafter einer vermögensverwaltenden Per-

sonengesellschaft können zwar nach Auffassung 

des BMF wirksam zu Körperschaftsteuer optieren. 

Allerdings ist in diesem Fall eine Buchwertfortfüh-

rung ausgeschlossen, d. h. es kommt zwingend zur 

Vollaufdeckung der stillen Reserven.  

▪ Funktional wesentliche Betriebsgrundlagen, welche 

sich im Sonderbetriebsvermögen eines 

Mitunternehmers befinden, sind spätestens bis zum 

fiktiven Einbringungszeitpunkt auf die Mitunter-

nehmerschaft zu übertragen. Anderenfalls will die 

Finanzverwaltung offensichtlich nicht mehr von ei-

ner Übertragung im zeitlichen und wirtschaftlichen 

Zusammenhang mit der Ausübung der Option aus-

gehen und somit die Buchwertfortführung verweh-

ren. 

Achtung: Auch die Anteile an einer Komplementär-

GmbH, deren Tätigkeit auf die Geschäftsführungsfunk-

tion bei der optierenden Gesellschaft beschränkt ist, sol-

len als funktional wesentliche Betriebsgrundlagen gel-

ten. Im Zuge der Option sollte daher immer die Errich-

tung einer sogenannten Einheits-KG erfolgen. 

▪ Das BMF-Schreiben stellt darüber hinaus klar, dass 

sämtliche Anteile an der optierenden Gesellschaft 

infolge der Option sperrfristverhaftet sind und da-

mit auch der Nachweispflicht nach § 22 Abs. 3 Um-

wStG unterliegen, sofern der fiktive Formwechsel 

zu Buch- oder Zwischenwerten erfolgt. 

▪ Im Weiteren bestätigt das BMF, dass bzgl. Verlust-

vorträgen nach §§ 15a, 15b EStG sowie Fehlbeträ-

gen nach § 10a GewStG die Option nach § 1a KStG 

einem realen Formwechsel der Gesellschaft i.S.d. § 

25 UmwStG gleichgestellt ist – diese gehen somit im 

Rahmen des Wechsels des Besteuerungsregimes 

unter. 

Vorsicht: Die Antragstellung sollte daher wohl überlegt 

und planerisch erfolgen. Da der Antrag ausdrücklich „un-

widerrufbar“ ist, können bei einem leichtfertig gestellten 

Antrag massive ungewollte steuerliche Konsequenzen 

drohen. 

 

Zeitraum der Körperschaftsbesteuerung 

▪ Die Beteiligung an der optierenden Gesellschaft gilt 

als Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, so dass 

diese auch unter die steuerlichen Konzernprivile-

gien des § 8b KStG fällt. Bzgl. der entsprechenden 

Abgrenzung zu einer Schachtelbeteiligung i.S.d. § 

8b Abs. 4 KStG, § 9 Nr. 2a GewStG ist insoweit die 

Beteiligung nach den festen Kapitalkonten (Kapital-

konto I) maßgebend 

▪ Hiervon abweichend kommt die optierte Gesell-

schaft nach Ansicht des BMF jedoch nicht als Or-

gangesellschaft i.S.d. § 17 KStG in Betracht, da for-

mal ein entsprechender Gewinnabführungsvertrag 
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nicht in eintragungspflichtiger Form vereinbart 

werden könne. 

▪ Das BMF nimmt umfangreich zu Fragen der Aus-

schüttungsfiktion an die Gesellschafter Stellung. 

Insbesondere bestätigt das BMF, dass Gewinnan-

teile, deren Auszahlung der Gesellschafter mit Fest-

stellung des Jahresabschlusses von der Gesellschaft 

verlangen kann, in diesem Zeitpunkt als ausge-

schüttet gelten und dem Steuerabzug vom Kapital-

ertrag gem. § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG 

unterliegen. Die Verbuchung der entsprechenden 

Gewinnanteile auf einem Fremdkapitalkonto des 

Gesellschafters (Darlehens-/Verrechnungskonto) 

führt daher zur Ausschüttung des entsprechenden 

Betrags. Entsprechendes soll auch bei Gutschrift auf 

einem (variablen) Gesellschafterkapitalkontos gel-

ten, allerdings mit dem Unterschied, dass der ent-

sprechende Zugang im steuerlichen Einlagekonto 

zu erfassen ist. 

Hinweis: Ohne entsprechende Anpassungen der Gesell-

schaftsverträge unterfallen daher auch dem Grunde nach 

thesaurierte Gewinnanteile – anders als bei einer „ech-

ten“ Kapitalgesellschaft – mit Feststellung des Jahresab-

schlusses einer Ausschüttungsbelastung! 

Fazit 
Daneben nimmt das BMF auch umfassend zu Fragen der 

Beendigung der Option Stellung. Aktuell dürfte jedoch 

das „Rein“ in die optierte Gesellschaft im Fokus der Bera-

terschaft stehen. Die Stellungnahme des BMF kommt 

hier zwar noch rechtzeitig, lässt aber nur noch wenig 

zeitlichen Spielraum zum Handeln. Bestätigt wird durch 

den umfangreichen Entwurf jedoch, dass es keinesfalls 

eines „schlichten Antrags“ nach § 1a KStG, sondern einer 

umfangreichen und qualifizierten Prüfung und Beratung 

hinsichtlich des Optionsmodells bedarf.  

 

 

4.   Überbrückungshilfe III Plus und Neu-

starthilfe Plus bis Jahresende verlän-

gert! 
Die Überbrückungshilfe III Plus wurde bis zum Jahres-

ende verlängert. Die Antragsfrist endet demzufolge am 

31.12.2021. Entsprechende Anträge sind durch prüfende 

Dritte (z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) zu stellen. 

Die bis Jahresende verlängerte Überbrückungshilfe III 

Plus ist inhaltlich nahezu unverändert zur 

Überbrückungshilfe III Plus für die Monate Juli bis Sep-

tember. Auch in der verlängerten Überbrückungshilfe III 

Plus sind Unternehmen mit einem Corona-bedingten 

Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent antragsbe-

rechtigt. Außerdem können all jene Unternehmen einen 

Antrag stellen, die im Juni 2021 für die Überbrückungs-

hilfe III antragsberechtigt und im Juli von der Hochwas-

serkatastrophe betroffen waren. 

Verlängert wurde auch die Neustarthilfe Plus für Solo-

selbständige. Für den Zeitraum Oktober bis Dezember 

2021 können Soloselbstständige, deren Umsatz durch 

Corona weiter eingeschränkt ist, damit zusätzlich bis zu 

4.500 € Unterstützung erhalten. 

 

 

5. Hochwasser / Umsatzsteuer | Billig-

keitsmaßnahmen für die Hochwasser-

gebiete verlängert (BMF) 
Die Unwetterereignisse im Juli 2021 haben in Bayern, 

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen teil-

weise beträchtliche Schäden verursacht. Zur Unterstüt-

zung der Bewältigung des außergewöhnlichen und pa-

rallel zur Corona-Pandemie eingetretenen Unwetterer-

eignisses hat die Finanzverwaltung mit steuerlichen 

Maßnahmen bereits am 23.07.2021 mit den sog. „Kata-

strophenerlassen“ reagiert. Die umsatzsteuerlichen Be-

günstigungen waren überwiegend bis 31.10.2021 be-

grenzt und betrafen folgende Bereiche: 

1. Überlassung von Wohnraum 

2. Unentgeltliche Verwendung von dem Unter-

nehmen zugeordneten Gegenständen (Investi-

tionsgütern) zur Suche und Rettung von Flut-

opfern, Beseitigung der Flutschäden 

3. Unentgeltliche Erbringung einer sonstigen 

Leistung (z.B. Personalgestellung) 

4. Herabsetzung der Umsatzsteuer-Sondervo-

rauszahlung 2021 

5. Sachspenden 

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder hat das Bundesfinanzministerium die o.g. Maß-

nahmen aus den Punkten 2, 3 und 5 vor Kurzem nun-

mehr bis 31.12.2021 verlängert. 
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6.  Trennung oder Scheidung: Veräuße-

rung Miteigentumsanteil am privat ge-

nutzten Eigenheim steuerbar? 
Im Rahmen von Trennungen oder Scheidungen kommt 

es nicht selten zur Veräußerung des Miteigentumsanteils 

am bisher gemeinsam genutzten Eigenheim. Bislang war 

relativ unstrittig, dass eine Veräußerung innerhalb von 

10 Jahren seit Anschaffung zu einer Besteuerung der ein-

getretenen Wertsteigerung führt. Nun ist diesbezüglich 

jedoch ein Verfahren beim BFH anhängig. 

Sachverhalt 
Der Kläger erwarb im Jahr 2008 zusammen mit seiner 

früheren Ehefrau (EF) ein Einfamilienhaus zu jeweils 

hälftigem Miteigentum. Dieses bewohnten der Kläger, EF 

und der im Jahr 2007 geborene gemeinsame Sohn fortan 

als Familienheim. 

Aufgrund der Trennung von EF und der beabsichtigten 

Scheidung zog der Kläger im August 2015 aus dem ge-

meinsamen Haus aus. Eine räumliche Trennung der Le-

bensgemeinschaft innerhalb des Familienheims war auf-

grund der räumlichen Gegebenheiten nicht möglich. 

Im Jahr 2017 wurde die Ehe rechtskräftig geschieden 

und EF drohte dem Kläger die Zwangsversteigerung des 

gemeinsamen Einfamilienhauses an, sollte er seinen An-

teil nicht an sie verkaufen. Der Kläger veräußerte darauf-

hin schließlich seinen hälftigen Miteigentumsanteil noch 

im Jahr 2017 an die EF. 

Da die Veräußerung somit noch innerhalb der steuerli-

chen 10-Jahresfrist erfolgte, unterwarf das Finanzamt 

den erzielten Veräußerungsgewinn der Besteuerung. Die 

Ausnahmeregelung für eigengenutzte Immobilien greife 

vorliegend nicht, da der Kläger die Immobilie nicht im 

Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegange-

nen Jahren für eigene Wohnzwecke genutzt habe.  

Dagegen wehrte sich der Kläger im Wesentlichen mit fol-

gendem Argument: Er (der Kläger) habe seinen hälftigen 

Miteigentumsanteil seit seinem Auszug im Jahr 2015 

nicht der EF, sondern ausschließlich dem gemeinsamen 

Sohn S unentgeltlich überlassen. Die Nutzung durch den 

Sohn sei ihm (dem Kläger) als Selbstnutzung zuzurech-

nen. Somit greife doch die Ausnahmeregelung für eigen-

genutzte Immobilien. 

Diese Argumentation folgte das Finanzgericht München 

indes nicht. Es entschied vielmehr, dass eine Nutzung zu 

eigenen Wohnzwecken nicht vorliege, wenn der hälftige 

Miteigentumsanteil des Steuerpflichtigen an einer Woh-

nung ausschließlich einem neunjährigen Kind 

unentgeltlich überlassen worden sein soll, das in der 

Wohnung gemeinsam mit der getrenntlebenden Ehefrau 

des Steuerpflichtigen wohnt.  

Da der Kläger in Revision ging, hat nun der BFH das letzte 

Wort. 

 

 

7. Weitere Informationen  
Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach 

bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Es 

handelt sich nicht um abschließende Informationen die 

eine Beratung ersetzen können. Eine Haftung für den In-

halt dieses Informationsbriefs kann daher nicht über-

nommen werden. 

 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. 

 

Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen Besprechungs-

termin. 

 

Wir analysieren individuell Ihre persönliche Situation, 

zeigen Ihnen Vor- und Nachteile auf und geben Ihnen Ge-

staltungsempfehlungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


